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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1994

Rechtssatz

§38 Abs1 StVO beinhaltet kein absolutes Anhaltegebot, da weiterzufahren ist, wenn ein sicheres Anhalten nicht

möglich ist. Die spruchgemäße Feststellung, daß ein sicheres Anhalten möglich gewesen wäre, ist wesentliches

Tatbestandsmerkmal für eine Übertretung nach §38 Abs1 StVO.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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